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1.

2.

gemäß § 3 der Gebührenordnung für die Städt. Musikschule Kamen

Sehr geehrte Damen und Herren,

Sie bzw. Ihr(e) Kind(er) werden Unterricht an der Städt. Musikschule Kamen erhalten. Um die Höhe der Musikschulgebühren ermitteln 
zu können, füllen Sie bitte diese Erklärung vollständig aus und schicken diese innerhalb von 14 Tagen an die oben genannte Adresse 
zurück.

Angaben zum(r) Musikschulteilnehmerin:

Name      Vorname      Geburtsdatum

Das Kind lebt/die Kinder leben im gemeinsamen Haushalt der Eltern (gilt auch, wenn diese nicht miteinander 
verheiratet sind)

bei einem Elternteil und zwar bei der Mutter dem Vater

bei Pflegeeltern

Angaben zum Vater bzw. bei erwachsenen MusikschulteilnehmerInnen des Ehemanns

PLZ:

Straße, Hausnummer:

Name: Vorname:

Ort:

Ich bin Arbeiter Angestellter Beamter Richter Soldat

Mandatsträger Hausmann

Angaben zur Mutter bzw. bei erwachsenen MusikschulteilnehmerInnen der Ehefrau

PLZ:

Straße, Hausnummer:

Name: Vorname:

Ort:

ArbeiterinIch bin Angestellte Beamtin Richterin Soldatin

Mandatsträgerin Hausfrau

Für wie viele Kinder erhalten Sie Kindergeld bzw. Kinderfreibeträge? Anzahl:
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Die Daten dienen lediglich der Festsetzung des Musikschulbeitrages. Eine Weitergabe an andere Stellen erfolgt nicht.

Ich/Wir möchte(n) keine Angaben zum Einkommen machen und zahle(n) den Höchstsatz     

Ich/Wir beziehe/n folgende Einkünfte: Folgende Unterlagen sind demnach in Kopie einzureichen:

aus nicht selbstständiger Tätigkeit

aus selbstständiger Tätigkeit

aus Vermietung u. Verpachtung oder Kapitalvermögen

geringfügige Beschäftigung (z.B. 450,-- Euro)

Arbeitslosengeld/-hilfe bzw. Unterhalt vom Arbeitsamt

Sozialhilfe

Rente

Krankengeld

Unterhalt v. unterhaltspflichtigen Personen

Steuerbescheid des letzten Jahres oder entsprechende 
Dezember-Lohnabrechnungen

Steuerbescheid des Vorjahres falls schon vorhanden; 
vorläufig genügt auch eine Erklärung vom Steuerberater

Steuerbescheid des letzten Jahres

Bescheinigung des Arbeitgebers

aktuelle Bescheide des Arbeitsamtes

aktueller Sozialhilfebescheid

aktueller Rentenbescheid

aktuelle Krankengeldbescheide

Kontoauszug oder schriftliche Erklärung der zahlungs-
pflichtigen Person oder Urteil (falls noch aktuell)

Sollten sich Ihre Einkünfte im Laufe des Besuchs der Einrichtung ändern (z. B. Arbeitslosigkeit etc.), teilen Sie uns dies bitte 
unverzüglich mit den entsprechenden Nachweisen mit.

Sonstige Anmerkungen:

Mir/uns ist bekannt,

1. daß ich/wir verpflichtet bin/sind, Beträge zu ersetzen, die ich/wir zuwenig bezahlt habe(n), wenn mein/unser Beitrag zu gering  
    festgesetzt worden ist, weil ich/wir falsche oder unvollständige Angaben gemacht oder eine Änderung nicht mitgeteilt habe(n).

2. daß ich/wir verpflichtet bin/sind, bei Aufnahme in die Städt. Musikschule Kamen die Angaben zur Einkommenshöhe glaubhaft zu  
    machen, z.B. durch Vorlage des Steuerbescheides oder der Verdienstbescheinigung des Arbeitgebers. Nicht der Glaubhaftmachung  
    dienende Angaben können unleserlich gemacht werden.

3. daß ich/wir verpflichtet bin/sind, den jeweiligen Höchstbetrag zu zahlen, soweit ich/wir keine Angaben zur Einkommenshöhe     
    gemacht habe(n), oder wenn ich/wir die Angaben zur Einkommenshöhe verweigere/verweigern.

Ich/wir versichere/versichern, daß meine/unsere Angaben richtig und vollständig sind.

Ort, Datum: Unterschrift des Vaters / Personensorgeberechtigten / Ehemanns / 
erwachsenen Musikschulteilnehmers

Ort, Datum: Unterschrift der Mutter / Personensorgeberechtigten / Ehefrau / 
erwachsenen Musikschulteilnehmerin

Mit meiner Unterschrift erkläre ich mein Einverständnis, dass meine Angaben bei der Stadt Kamen für den Unterricht an der Musikschule 
und die Erstellung des Gebührenbescheides elektronisch gespeichert werden.


